
DEUTSCHES GENERALKONSULAT MONTREAL, d^n 20»Januar 1938 
FUER KAKADA UND NEUFUNDLAND 

Handele» und Ha, £ ahlung Gab koujaon • 
Unter 3ezug auf das aohreIben des 
Generalkonsulate vom 29.9.37 und 
das Schreiben dor R. '.A.vom 11.11.37-
III A 7/71, 

Es empfiehlt sich, bei Angeboten nach Kanada 
ausser dem Exportpreis nicht nur den Heimwert anzufueh-
ren, sondern auch anzugeben, dass der xleiiawert zum "Curse 
von 32ß fuer die Mark umzurechnen ist, dagegen der Export-
preis zum Tageskurs, sofern der Exportpreis nicht gleich 
in kanadischer < aehrung erscheint. 

Die Befolgung dieser Anregung duerfte eich em-
pfehlen, um bei dem kanadischen Kunden den Kindruck zu 
vermeiden, als ob er Gefahr liefe, Dumpingzoll bezahlen 
zu mueasen, obwohl dies niemals dor Fall ist, wenn der 
Exportpreis nicht um mehr als 20% niedriger ist als der 
Ileimvsert, 

Es darf geboten werden, die in Frage korkenden 
Kreise in Ergaanaung der fruehoren Ausfuehrun^von vor-
stehender Anregung zu unterrichten. 

Der Generalkonsul 
I.A.! hir 

Ail 
gez. Wagner. 

die Reichastelle fuer den 
Aussenhandel 

B e r l i n w 9. 


